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zum Be bauupgsplan 77 
- Kreu~ung Arnimstraße/Marli.straße/Roeckstraße/Heiligen-Geist-Kamp -

Der räumliche Geltungsbereich liegt im Stadtteil St. Gertrud, 

Gemarkung St. Gertrud, Flur 9, 14 tmd 15. Er erfaßt Flächen 

- • .f 

der Arnimstraße mit dem· Flurstück, Flur 9, 168/1., d~:.."': Heiligen- . 

Geist-Kamps mit Flur 9, 164.j6 tlvr., 161/lo tlwq 22/2 tl·1,1q 

64o/11~5, 137/1 und 645/138, der Rc8ckstraße mit Flur 15, r(8/6 tlv<J .. 

uno Flur 9, 169/1, der r1arlistra.ße m:t.t Flur 11.1._. 114/3 und der 

Bergstraße mit Flur 14, 115/7. 

stücke: Arnimstraße 1 bis 13 b \..'ild, ... ~ bis 14, c:. 

r-1arli straße 1 bis 9 b und 2 bis 1o c, 

Roeckstraße 43 bis 51 a und 42 bis 54·, 
Bergstraße 2 bis 2o, 

., Heiligen..:Geist-Kamp 2 bis lj ., 
Flurstück 14/1 der Flur 9 und das 

Flurstück 84 der Flur 1~ 

·-. 

2• !?!~h~r!~~)f~~~!~~1~;:!~ 

Baulicher Bestand 
--~------------~-

An denStraßendes Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befindet 

sich übervdegend 2 - 3-gescho'ssige BebauL~g in offener Bauvv·eise. 

Das Gebiet ist als Allgemeines itlolJngebiet anzusehen. 

Der· räumliche Geltungsbereich ist verkehrlieh durch. d.ie Straßen 

Arnimstraße, !Jlarlistraße, Roeckstraßs: .. Heiligen-Geist-Kamp und 

Bergstraße erschlossen •. 

I 
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· In den genannten Straßen sind EntvJässerungsleitungen sowie 
"!. · Leitungen für Elektrizität,·· Hasser, · Gas und Telefon vor

handen. 

· Vor-handene bauliche Anlagen und Einrichtungen fUr den ·Gemej_n ... 
bedarf 
-------------------------------~----------~------------------

Im Geltungsbereich befindet sich ein Krankenhaus. 

Vorhandene Grünflächen ------p---------------
. Im Geltungsbereich liegen 2 Zuwegungen, die als Erschlie13lli'1.gs

. Nege zu den Wakeni tzu.ferflächen dienen. 

Die bisher im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes getrofl'enen 

Festsetzungen sind un11drksam .. Die nunmehrigen Festsetzungen treten 

an die .ßtelle des alten Planes. 

Der Bebauungsplan soll die städtebauliche Ordnung· der vorhan-· 
. . . 
denen Bebauung.des Geltungsbereiches verbessern und die Rechts-. 

grundlage für die endgültige Herstellung der Erschließungs-

. anlagen bilden. Hierzu 'tAJerden die :('ür die verkehrs- und ver

sorgungstechnische Ent\•ricklung erforderlichen Flächen sovv-ie 

Art und Maß der baulichen Nutzung der Grun.dstücke festge

setzt • 

.. Insbesondere erfolgt die Festsetzung weiterer Verkehrsflä-:hen; 

um den verkehrsgerechten Ausbau der KreuzungArnimstraße/Marli.,. 

straße/Roeckstraße/Heiligen-Geist-Kamp ·SicherzusteJ..len • 

. , 

- 3 -

':... ... 



s. 

.. ,·· ..... . , ~ . ' .. ,•, '. , . ".. ' ' . 

--

·Für die Grundstücke nordöstlich der MariistraBe und der 
·Roeckstraße sowie beiderseits der Arnimstraße ist eine 
Heraufzonung und Verdichtung des baulichen Bestandes vor

ge.sehen. 
Für dte Grundstücke südi..re stlich der Marli straße und der 
Ro~ckstraße ist .eine Heraufsetzung der Anzahl der Voll
geschosse vorgesehen. DeJ? Geltungsbereich des Bebauungs

pla~es ist übervriegend als WA-Gebiet gern .. § 4 BauNVO vor
gesehen, um seine .vorhandene Struktur zu erhalten .. 

Die vorhartdenen Straßen im Geltungsbereich sollen·durch 
. ~ . . 

Verbreiterung und endgültigen Ausbau den heutigen Verkehrs-
bedingungen angepaßt werden. Sie v1erden in endgültig er
forderlicher Breite entsprechend den in der Satzung der Han~ 

____ ses-tadt Lübeck über die Erhebung des Erschließungsbeitrages 

enthaltenen Regelprofilen ausgebaut werden. 

Der Straßenzug Marlistraße - Heiligen-Geist-Kamp vrir,i ::tls 
geplante Bundesstraße 75 sowie als geplanter mittlerer Ver
kehrsring der Hansestadt Lübeok überörtliche Bedeutung er
halten. 

Geplante bauliche Anlagen und Einrichtungen für den Gemein-
bedarf . . 
-------~---------------------------------------------------

Im Geltungsbereich ist das Flurstück 137/3, Flur 9, Gemar.;. 
• kung St. Gertrud, als Stellplatzfläche für Busse und Pl0A öer· 

Stadtwerke Lübeck_vorgesehen. 

~~~~~PE~~..,.~~-QE9~~..;s!~::0:-9:E~~-S~2_:§2t1~~~ . 
Die Bereitstellung nes für die Nutz(mg zu öffentlichen Z1<Jecken 
festgesetzten,in Privat}1and befindlichen Geländes soll 
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möglichst durch fr~,ihändigen ErNerb erfqlgen., Andernfalls 

kann ei,ne Grundstücksumlegung-, hilfsv'reise die Enteignung 

. durcbgefi.ll't.Tt 'T,\l'erden., Falls erforderlich, können auch Grenz

regelungen vorgenommen ~tferden. 

Der ;Bebauungsplan sieht, falls kein freihändiger· Er1.~erb rnög

licht ist,. im ,,resentlichGn folgende Ma.tJnahrnen vor: 

· .. Grenzreg~lnng gern. §§ So ff., hilfsw. Entej_gnung gern .. §§ 85 ff. 

für o.ie Grund stücke 

Arnimstraße 

l\1arl1straße 

Roeckstraße 

3bund4c ..:8a 

2, 2 a, 3 a, 5 a - 5 

5o (st. Gertrud, Flur 

b (st. Gertrud, Flur 14_, 
8/9 und 8/lo) 

14, 17/3) 

Umlegung gern. §.§ 45. ff., hilfsv-r. Enteif''::J.tffig. gern. §§ 85 tf Q 

·. für die Grundstücke 

Arnimstraße 

Marli.straße · 

·-. 

4 

3 ... 3 a (St., Gertrud, Flur 14, 11/5"' 11/6, 
12/3 u .. 12/4) 

Enteignung gern. §§ 85 ff .. für die Grundstücke 

Arnimstraße 

Heiligen.;. 
Geist-Kamp 

t>iarlistraß e 

Roeckstraße 

~!:!§~~1!ßE!.l:g 

1- 3 a 
5 - 13 b 
2, 2 b, 4 a, 4 b, 8 b - 14 

2 + Flur 9 ,. f-545/138 
1, 1 a - 1 c, 5 b, 7, 9 b 
51, 51a 
42 - 48, 5o a • 52 a 

Sofern sieh aufgrund dep"rJchtsverbindlichen Bebauungsplanes 

Nutzungsbeschräril{tt.l'lgen ergeben sollten" diE; sich als Ent-. 

eignung im Sinne des Artikels 14 des Grundgesetzes darstellen, 

lf.rird auf Antrag eine Entschädigung nach den Grucdsätzen ?.es 

Bundesbaugesetzes ge;1ährt vv-erden .. 

- 5. -
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Übernahme -.------·""'""'-
GrundstÜcke, die infolge der Fests.ftzt:ti~Jen des Bebauungsplanes 

.ni.cht mehr bebaut werden können" !1"'rohl das früher der Fall 

. war, werden auf Antrag der Eigent~er durch die Hansestadt 
Lübeclr nach den Grundsä~zen des B 

1 

.. desb~ugesetzes übernommen 
werden. 

. I 
.Kosten ·. 1· 
~----""""' 

. . . 

Nicht beitragsfähige E'rschließungskosten. 
----------------~-----------------~-----

11· 

Strar~en (sog. historische Straßen)
1 

( 

Grunder~.qerb aus Vorgartenflächen/• ~.... DM 1. 2oo. ooo, -~ 
. . . I 

Nebenkosten; .Einfriedigungen ••• '....... DM · 15o. ooo~ --

.Ausbau .••••••••••• · •••••••• ~ ••••• ~ ••••••. DM 1.25o.ooo,--

Verlegung von Versorgungsleitungen • • • • DM 2oo.ooo, --

Ausbau der Grünanlagen (Zuwegur1gen zur 
Wakeni tz) ••••••••. ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • DM 126. ooo·, --

· ·~Kosten für G:r->underwerb" Ausbau und Ent- · 
.Schädigungen. (voll von der Hansestadt 

----~--~------~~ 

Lübeck zu tragen). Gesamt DM 2.926.ooo,--
=======~==~===== 

, 

Lübeck:" den ~2 s.. "]!Jla_i 1197t. 
Der Senat de:rr· Hansestadt Lüibe:ck 

· · · J2'lamungsa:rnr& 
In WartJ?~-tu!li·" · · ; im Auftrage 

/ ~.:~-~:)' b . . 't( . 
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